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Unkontrolliert in Frankreich

Es ist schon erstaunlich, wie viele Pilo-
ten vor selbst relativ einfachen Flü-
gen auf kleine Plätze in Frankreich 

zurückschrecken. Selbst von denjenigen 
Piloten, die grenznah leben, fliegen nur 
die wenigsten gelegentlich auf die meh-
reren hundert kleinen Plätze ohne ATS, 
also jene ganz ohne Tower oder AFIS. 
Daher hier noch einmal Schritt für Schritt 
alle Dinge, die bei solchen Flügen etwas 
anders sind als bei einem Flug von Mainz 
nach Koblenz. 

Unser Flug nach Frankreich führte uns VFR 
von Mainz nach Haguenau (LFSH) im Elsass. 
Dieser Platz ist sicher nicht der allerschönste 
in Frankreich, und auch die Stadt Haguenau 
ist nicht mit Straßburg und Colmar zu ver-
gleichen. Aber zum Üben und zum Erweitern 
des fliegerischen Horizonts eignet sich der 
Platz maximal: Aus den Großräumen Frank-
furt, Mannheim und Stuttgart kann man ihn 
in nur ca. einer halben Stunde erreichen. 
Außerdem hat man dort von Norden oder 
Osten kommend erstmal praktisch nichts mit 
dem Dickicht an Beschränkungsgebieten zu 

Keiner passt auf und keiner erteilt Infos per Funk: unser Beispielplatz Haguenau (LFSH).
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tun, wie es etwas weiter westlich 
der Fall ist. Vor allem aber ist es 
ein unkontrollierter Platz; 
genauer gesagt: Es ist ein Platz 
ohne AFIS und damit ohne jegli-
che Bodenfunkstelle. Erleich-
ternd wirkt sich aus, dass dieser 
Platz NICHT als „french-only“ 
eingetragen ist. Man kann also 
seine Funkmeldungen legal auf 
Englisch machen, aber wenn 
man möchte kann man auch sein 
Funkfranzösisch trainieren. Und 
nach der Landung kann man sich 
dann direkt am Platz mit vorzüg-
lichem französischen Essen 
belohnen …

Flugvorbereitung 

Fangen wir vorne an, also mit 
Grundsätzlichem: Natürlich 
braucht man ab der Grenze 
einen Eintrag für English profici-
ency in der Lizenz. Falls Sie kein 
Level 6 haben, checken Sie doch 
mal, ob die Berechtigung viel-
leicht abgelaufen ist. Sonst gibt 
es für Piloten keine besonderen Anforderun-
gen; auch ein LAPL ist natürlich ausreichend. 

Das Thema Wetterberatung lassen wir außen 
vor, denn hierzu gibt es bei Flügen nach 
Frankreich nichts Besonderes zu vermerken, 
außer dass es dort kein GAFOR gibt. Auch 
haben kleine Plätze wie Haguenau keine 
Wetterstation, also kein METAR oder TAF. 
Hier kann man sich in gewissem Maße mit 
den Meldungen des nahen Baden-Airpark 
(EDSB) behelfen. 

Thema NOTAMs: Die müssen bei Flügen 
nach und in Frankreich noch gründlicher 
gelesen werden als bei einem Flug in 
Deutschland, denn die Franzosen geben 
vielfach den Status von Beschränkungsge-
bieten über NOTAMs an. Häufig werden auch 
temporär jede Menge weiterer Gebiete ins-
tituiert. Die entsprechenden NOTAMs führen 
dann oft zu erläuternden AIP SUPs, die man 
sich zum Teil auch anschauen muss. Dazu 
ist noch ein Blick auf das AZBA, also die gra-
fische Darstellung der aktivierten Tiefflug-
strecken, Pflicht (man findet sie auf der Web-

Die erste Seite der VAC mit ihren wichtigsten Informationen
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Die Textseiten der VAC mit ihren wichtigsten Informationen 
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site des SIA, also des französischen AIS). 
Das dauert in Summe eben einen kleinen 
Tick länger. Ganz aktuell z. B. gibt es auf-
grund einer militärischen Großübung (Orion 
2023/Phase 2) sehr umfangreiche Flugbe-
schränkungen vor allem im Süden des Lan-
des. 

Ein Flugplan ist bisher bei jedem Einflug 
nach Frankreich noch immer unabdingbar, 
auch für Tag-VFR. Dort soll man im Feld 18 
die EET bis zum Einflug nach Frankreich 
angeben, was heutige Flugplanungspro-
gramme aber ohnehin automatisch machen. 
Außerdem soll man auch in Feld 15, also dem 
Routenfeld, jenen Punkt angeben, an dem 
man die Grenze zu Frankreich zu überflie-
gen plant. In der Praxis findet sich nicht 
immer ein Wegpunkt, der passabel auf Kurs 
liegt. Aus der Praxis kann ich berichten, dass 
es wenig interessiert, wenn man keinen sol-
chen Grenzpunkt auf der Route hat.

Schauen wir nun auf die (natürlich frei 
zugängliche) VAC, also die Sichtanflugkarte 
des Zielflugplatzes. Französische VACs sind 
Anflugkarte, Flugplatzkarte und Textteil in 
einem. Sie sind sehr gut gemacht und natür-
lich zweisprachig gehalten. Auf der ersten 
Seite findet man bei kleineren Plätzen stets 
zusammen die Sichtanflugkarte und die 
Aerodrome Chart. Dort befindet sich oben 
und mittig gleich eine ganz wichtige Info, 
nämlich die zum Zulassungsstatus des Plat-
zes. Im Fall von Haguenau: „Ouvert á la CAP/
Public Air Traffic.“ Heißt: Es ist so etwas Ähn-
liches wie in Deutschland ein Verkehrslan-
deplatz. Diese haben in Frankreich im Grund-
satz keinerlei PPR-Anforderung für Starts 
und Landungen – logisch, denn es gibt ja in 
den meisten Fällen niemanden, den man zu 

festen Uhrzeiten hierfür erreichen könnte. In 
dem Fall gilt also, die NOTAMs aufmerksam 
zu checken, die VAC gut zu lesen – und zu 
fliegen. So abwegig es klingen mag: Das ein-
zige „PPR“, an das man in Frankreich oft 
denken muss, ist bei Interesse die Reservie-
rung eines Tischs im Flugplatzrestaurant. 
Einfach dort aufzuschlagen ist in der Gast-
ronomie in Frankreich eher unüblich.

Rechts oben auf der ersten Seite der VAC 
findet sich der Flugplatzname, wobei jener 
Teil, der im Funk das Rufzeichen bildet, 
immer fett gedruckt ist. Das ist – wo es kei-
nen Flugleiter gibt – sehr wichtig, damit alle 
Piloten denselben Flugplatznamen in ihren 
Meldungen ansprechen, vor allem bei Plät-
zen, die die Standardfrequenz 123,5 teilen 
(in Haguenau nicht der Fall). Natürlich sollte 
auch die Aussprache im Funk halbwegs 
stimmen. Hier: Aggenó!

Zu den Angaben der Funkfrequenzen: Hier 
findet sich die Info, dass der Platz keinerlei 
ATS hat und somit nur A/A, also Air/Air-Ver-
fahren. Genauso wichtig ist, dass hier hinter 
der Frequenz kein „FR only“ vermerkt ist. 
Das bedeutet, dass man hier auch auf Eng-
lisch funken darf. Aber Achtung: Es bedeu-
tet nicht, dass auch alle anderen Piloten dies 
tun werden. Daher ist an Plätzen ohne ATS 
trotzdem zumindest ein minimales französi-
sches Hörverständnis sinnvoll. Das lässt sich 
nicht wegdiskutieren. 

Kommen wir zur Sichtanflugkarte selbst: 
Platzrunden sind in Frankreich meist nur hin-
sichtlich ihrer Richtung angedeutet. Hier liegt 
die Platzrunde östlich, denn im Westen 
befindet sich die Stadt Haguenau. Allerdings 
sind auf der Karte auch einige zu umflie-
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gende Lärmschutzgebiete verzeichnet, so 
dass sich in diesem Fall die zu fliegende 
Platzrundentrasse letztlich doch relativ klar 
ergibt. Außerdem ist die Höhe angegeben, 
hier 1.500 Fuß MSL, was ziemlich genau 
1.000 Fuß AAL entspricht. 
Darunter finden sich die Aerodrome Chart, 
also die Skizze des Airport-Layouts, sowie 
die Details der Pisten. Hier gibt es nichts 
Außergewöhnliches hervorzuheben. Ledig-
lich die Position des Windsacks bzw. der 
Windsäcke sollte man beim Briefing schon 
mal mental abspeichern. 

Die zweite Seite (und bei Bedarf auch die 
weiteren) sind für „Special Instructions“ 
sowie für „Miscellaneous“, sprich sie enthal-
ten das, was in Deutschland in Form weite-
rer Texthinweise entweder auf der Sichtan-
flugkarte oder eben im Teil AD steht. In 
Frankreich ist das alles an einem Platz. Im 
Fall Haguenau sind es insgesamt zwei halbe 
Seiten, wie immer mit Französisch links und 
Englisch rechts. Was steht im Fall Haguenau 
dort Erwähnenswertes? 

Gehen wir zunächst durch den Teil „Special 
Instructions“. Zunächst mal erwähnenswert 
ist, dass dieser Platz nur von Luftfahrzeugen 
mit Funk angeflogen werden darf. Das ist 
hilfreich, denn so weiß man, dass man 
zumindest im Normalfall nicht mit nicht-fun-
kenden Fluggeräten rechnen muss, was es 
etwas einfacher macht. Viele kleine Provinz-
plätze haben diese Einschränkung wohlge-
merkt nicht; dort muss man neben dem 
Abhören des Funks außerdem noch auf-
merksamer rausschauen. 

Wesentlich ist hier außerdem die Info „pre-
ferred QFU 026°, due to noise“. Das heißt 

also, dass grundsätzlich die 03 die bevor-
zugte Piste ist. So etwas findet man in Frank-
reich auf der VAC an sehr vielen Plätzen. In 
Deutschland ist so etwas eher selten. Zwar 
haben dort einige Plätze de facto eine bevor-
zugte Betriebspiste, diese wird aber nahezu 
nie in der AIP ausgewiesen. In diesem Fall 
soll man also mit der Piste 03 planen, es sei 
denn es gibt spürbaren Süd- oder Westwind. 
Dies erlaubt es Piloten, schon einmal vorab 
den wahrscheinlichen Einflug in die Platz-
runde durchzugehen. Hierzu später mehr. 
Ergänzend nehmen wir den Hinweis auf 
möglichen Modellflug zur Kenntnis. 

Der Abschnitt „Miscellaneous“ ist bei allen 
Plätzen in Frankreich gleich aufgebaut. An 
dieser Stelle, obwohl es für einen Flug nach 
Haguenau nicht wirklich relevant ist, mal Fol-
gendes: Ganz oben steht bei allen Plätzen 
folgende etwas kryptische Prämisse, die 
schon so manchen Piloten irregeführt hat: 

Timetables, unless otherwise specified: 
UTC WIN, SUM SKED -1HR

Aus z. B. der deutschen AIP (IFR) ist man ja 
gewohnt, Öffnungszeiten etc. einmal für den 
Winter und dahinter (in Klammern) noch ein-
mal für den Sommer zu finden. „0800 (0700) 
- 1800 (1700)“ z.B. heißt: Die Öffnungszeiten 
in Lokalzeit sind – Sommer wie Winter – 
immer gleich. Die Franzosen hingegen ver-
suchen, denselben Sachverhalt in ihrer AIP 
bzw. den VAC etwas kürzer darzustellen. Die 
oben genannte Prämisse soll bedeuten, dass 
man alle angegebenen Zeiten im Winter als 
UTC verstehen muss (also eine Stunde hin-
zurechnen, um Lokalzeit zu bekommen) und 
man im Sommer eine Stunde von der Angabe 
abziehen muss, sodass plus zwei Stunden 
dieselbe Lokalzeit ergibt. Die Intention hier-
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bei – sprich mittels dieser Prämisse nur eine 
einzige Uhrzeitangabe machen zu müssen 
und trotzdem damit sowohl die Situation im 
Winter (UTC+1) und im Sommer (UTC+2) 
abgebildet zu haben – ist eigentlich vom 
Grundsatz her recht gut. Leider verwirrt das 
dennoch Piloten aus anderen Ländern eher 
bzw. manche überlesen diese Prämisse und 
gehen dann im Sommer von um eine Stunde 
falschen Uhrzeiten (in Lokalzeit) aus. Daher 
hier noch einmal am Beispiel erklärt: Wenn 
(mit der o.g. Prämisse) irgendwo in den wei-
teren Ausführungen „0800-1800“ steht, dann 
ist gemeint „09:00h-19:00h Lokalzeit, sowohl 
im Sommer als auch im Winter“. Bei einem 

Platz wie Haguenau ist das letztlich aber 
unwichtig, weil es keinerlei Uhrzeitangaben 
auf der gesamten VAC gibt. Es gibt dort 
schlicht nichts, was an festen Uhrzeiten 
hängt. Geöffnet ist der Platz ja grundsätz-
lich immer. 

„ATS: Nil“ – dies besagt noch einmal eindeu-
tig, dass es am Platz keinerlei ATS gibt, also 
weder TWR noch AFIS. 

„Night VFR: Nil“ – an diesem Platz gibt es 
keinerlei Nachtflugbeleuchtung etc., sodass 
unter keinen Umständen Nachtflug möglich 
ist. Dies grenzt die Betriebszeiten des Plat-

Verlauf eines schulbuchmäßigen Anflugs von Norden kommend auf die Piste 03
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zes somit effektiv auf Tageszeit (BCMT bis 
ECET) ein. 

„Customs/Police“: Nil – selbsterklärend; der 
Platz hat keinerlei Status als Zoll- oder Ein-
reiseplatz. Das ist seit ein paar Jahren von 
z. B. Deutschland kommend durchaus von 
Vorteil, denn auf diesen Plätzen gibt es für 
internationale Flüge (innerhalb des Schen-
gen- und EU-Raums) keinerlei diesbezügli-
che Anmeldepflicht; das sagt das französi-
sche Gesetz eindeutig. An einigen „Airports 
of Entry“ hingegen gibt es seit ein paar Jah-
ren immer mal wieder Ärger, wenn man inter-
nationale Flüge nicht vorher anmeldet. 

„AVT“ steht für „Avitaillement“, also die Vor-
kehrungen für das Tanken. Weitere Ausfüh-

rungen dazu würden hier etwas zu weit füh-
ren. Nur so viel: Das reine Vorhandensein 
einer Tankstelle an kleinen französischen 
Plätzen bedeutet eben nicht, dass man dort 
zu jeder normalen Tageszeit ohne Weiteres 
tanken kann, denn es ist nicht unbedingt 
Personal am Platz. Daher gibt es auch bei 
Haguenau den Hinweis: „O/R ACB“. 

„ACB“ steht für „Aeroclubs“, also die Kon-
taktdaten derartiger lokaler Institutionen. 
Dies kann bei solchen Plätzen hilfreich sein, 
wenn man z.B. trotz der guten AIP-Doku-
mente doch noch über die VAC und ggf. die 
NOTAMs hinausgehende Infos zum Platz ein-
holen möchte. 

Eigenverantwortung pur im Endanflug auf die 03 von Haguenau

rouding Unkontrolliert in Frankreich
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Ablauf des Flugs

Vor allem von Norden kommend ist dieser 
Flug Richtung Elsass ein Genuss, weil man 
noch auf deutscher Seite quasi komplett an 
der schönen Ostflanke des Pfälzer Walds 
entlangfliegt. Hier ist lediglich sehr auf Ver-
kehr zu achten (Fallschirmsprung, Segelflug 
und Hanggleiter sowie natürlich motorisierte 
Luftfahrzeuge, die auf ähnlicher Route sind). 
Piloten aus der Region wissen, dass dort 
immer viel los ist. 
Ist man bei Annäherung an die Grenze mit 
Langen FIS in Kontakt, so wird man in aller 
Regel rechtzeitig an den französischen FIS, 
hier Straßburg, übergeben. Wenn man hin-
gegen zuvor nicht bei Langen war, sollte man 
bei Grenzüberflug trotzdem den französi-
schen FIS kontaktieren und eine Positions-
meldung abgeben, denn das ist so vorge-
schrieben (siehe ENR 1.2 der AIP). 

Ich empfehle grundsätzlich, ca. 15 Meilen 
vor dem Ziel den Wechsel auf die lokale 
Platzfrequenz mitzuteilen. Bei grenzüber-
schreitenden Flügen ist leider in Frankreich 
keine Schließung des Flugplans noch im 
Fluge (also über den FIS) möglich, auch dann 
nicht, wenn man bereits über dem Platz oder 
in der Platzrunde ist.

Von Norden kommend gilt es im Fall Hague-
nau nun auf die LF-D526 („Oberhoffen“) auf-
zupassen; sie ist auch samstags manchmal 
aktiv. Der FIS von Straßburg wird vor dem 
Verlassen seiner Frequenz in der Regel dar-
auf hinweisen, man kann und sollte sich aber 
nicht immer und überall drauf verlassen. 
Da der Platz seine „eigene“ Frequenz 
(126,030) hat, sind dort nur wenige Störun-
gen durch Positionsmeldungen für andere 

Flugplätze zu erwarten. Man sollte in Frank-
reich aber immer ganz sicher sein, dass man 
wirklich die richtige Frequenz für den Platz 
im Funkgerät hat. In Deutschland würde man 
einen Zahlendreher relativ schnell an der 
ausbleibenden Antwort des Flugleiters 
bemerken. In Frankreich nicht. Daher hier 
bitte doppelt checken, damit man nicht taub 
und stumm landet! Dann sollte man zunächst 
einmal ein paar Minuten, während man sich 
dem Platz nähert, aufmerksam die Frequenz 
abhören, um sich etwas an den teils nicht 
ganz einfachen Funk zu gewöhnen. Gege-
benenfalls kann man so schon die Betriebs-
piste heraushören und sich langsam ein Bild 
des Platzverkehrs machen. Grundsätzlich 
gehen wir aber hier mal davon aus, dass es 
keinen hörbaren Verkehr gibt. So war es 
dann auch auf diesem konkreten Flug. 

Bevor man den Platz erreicht, ist dann auch 
die erste Positionsmeldung fällig. Üblich ist 
das in Frankreich drei Minuten vorher. Also: 
„Aggenó, D-EAIP, 3 minutes north of the 
field, for landing, Aggenó.“ So, und nun zum 
Einflug in die Platzrunde; grundsätzlich sind 
hier nämlich zumindest in der Theorie die 
Verfahren etwas anders als z.B. an deut-
schen unkontrollierten Plätzen. Dies ist vor 
allem dem Umstand geschuldet, dass es in 
Frankreich keinen Flugleiter gibt, also nie-
manden, der Wind, Betriebspiste und Ver-
kehr ansagen sowie auf etwaige Gefahren 
hinweisen kann. Daher verlangen die (etwas 
antiquierten) Vorschriften in Frankreich 
grundsätzlich vor dem Einflug in die Platz-
runde eine „aerodrome inspection“, bei der 
das Signalfeld, die Betriebsflächen und der 
Windsack zu checken sind. In der Praxis 
erfolgt das, indem oberhalb der Platzrun-
denhöhe (insofern möglich; Standard ist 500 
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Fuß darüber) der Platz kreisend überflogen 
wird. Ist die Landerichtung festgestellt, ent-
fernt man sich wieder vom Platz, um außer-
halb der Platzrunde auf Platzrundenhöhe zu 
sinken und dann am Anfang des Gegenan-
flugs in die Platzrunde der ausgewählten 
Piste einzufliegen. (Man sollte nicht vom 
Innern der Platzrunde in die Mitte des Gegen-
anflugs gehen, wie es z. B. mittlerweile in 
den USA gebräuchlich ist.) Direktanflüge, 
aber auch der Einflug direkt in den Queran-
flug oder den Gegenanflug (ohne die 
genannte aerodrome inspection) sind eigent-
lich nicht erlaubt! Die einzige Ausnahme ist, 

wenn man a) die Betriebspiste bereits kennt 
(das ist dank des Funks natürlich möglich), 
man muss aber dazu außerdem b) Kenntnis 
des Winds und des Signalfelds etc. haben 
(das ist z.B. möglich, wenn man lediglich von 
einem kurzen Rundflug zurückkehrt). Nur 
wenn beides erfüllt ist, darf man auf die aero-

Unten: Gästeparking in LFSH. Rechts: Die drei markanten 
Gebäude beherbergen von links nach rechts: Aeroclub, Büro 
des Flugplatzmanagers, Restaurant. Oben: Tankstelle vor-
handen, aber unter Umständen keine Chance, an Treibstoff 
zu kommen. Nicht überall in Frankreich helfen Tankkarten 
weiter.

rouding Unkontrolliert in Frankreich
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drome inspection verzichten. Nun kann man 
natürlich argumentieren, dass zumindest 
die Piste schon in Ordnung und frei von Hin-
dernissen sein wird, wenn man Luftfahr-
zeuge im Funk hört, die starten und landen, 
Signalfeld hin oder her (welches es z.B. in 
Haguenau gar nicht gibt!). Daher bleibt es 
letztlich eine Entscheidung des Piloten. Man 
sollte das dann aber klar im Funk mitteilen, 
also etwa mit: „Three minutes north of the 
aerodrome, next call entering downwind 
xy.“ In diesem Fall unterscheidet sich der 
Anflug also nicht sehr von dem an einem 
Platz in Deutschland. Es gibt am Rande 
gesagt auch einige Plätze in Frankreich, wo 
dieses Überfliegen des Platzes wiederum 
verboten ist (meist aufgrund von Fallschirm-
sprungbetrieb oder Windenstarts). Das ist 
aber in Haguenau nicht der Fall. Wer dieses 
Verfahren noch einmal im O-Ton nachlesen 
will, sollte sich den Abschnitt AD 1.1 der 
französischen AIP zu Gemüte führen. 

Wir nähern uns nun also von Norden kom-
mend dem Platz. Dabei meiden wir die 
besagte LF-D526, gleichzeitig aber auch 
den Überflug der Stadt. In meinem konkre-
ten Fall war der Wind an diesem Tag groß-
räumig absolut still, sodass ich aufgrund 
der Regelung in der VAC bereits vorab auf 
Piste 03 eingestellt war. Nehmen wir hier 
aber einmal an, dass man sich wegen des 
Windes hinsichtlich der zu verwendenden 
Piste nicht ganz sicher ist. Wir melden also: 
„Three minutes north, 2.000 feet, next call 
overhead.“ Im unmittelbaren Anflug legen 
wir uns zurecht, wie wir kreisend fliegen 
wollen (Standard ist links herum), um mög-
lichst gut die Piste und den Windsack 
begutachten zu können. Tipp: Etwas lang-
sam machen, denn es geht sonst alles zu 
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schnell und die Kurvenradien werden zu 
groß. Zweiter Tipp: Man sollte diesen 
Moment außerdem dazu nutzen, sich aus 
dieser größeren Höhe auch schon einmal die 
ungefähre Lage der zu fliegenden Platzrunde 
und der zu meidenden Lärmschutzgebiete 
anzuschauen. Es folgt die entsprechende 
Meldung im Funk („overhead, 2.000 feet“).

Dann entscheidet der Blick auf den Wind-
sack, ob (wie standardgemäß) auf die 03 
geflogen wird oder ggf. doch auf die 21. Gut, 
also heute die 03, was hier eine Rechtsplatz-
runde bedeutet. Dann fliegt man gemäß 
Standardverfahren erstmal in Richtung 
Nordosten (also in Startrichtung) vom Platz 
weg (idealerweise leicht nach links, also zur 
Nicht-Platzrundenseite versetzt), sinkt im 
erweiterten Querabflug auf Platzrundenhöhe 
und geht dann von außen kommend am 
Anfang des Gegenanflugs in die Platzrunde. 
Das Ganze ist natürlich alles etwas theore-
tisch, denn erstens ist die Platzrunde und 
damit auch der Beginn des Gegenanflugs ja 
nicht ganz exakt festgelegt und zweitens 
stört im Fall Haguenau die oben genannte 
LF-D526 etwas bei diesem Manöver. Das 
Prinzip sollte aber klar sein und grundsätz-
lich befolgt werden, wenn man sich hinsicht-
lich der Landerichtung nicht sicher ist oder 
man eben die Gegebenheiten am Platz sonst 
nicht ausreichend einschätzen kann. Dann 
meldet man natürlich noch Gegenanflug, 
Queranflug und Endanflug, jeweils mit Nen-
nung des Flugplatzes vorweg und mit Wie-
derholung der Betriebspiste. Bei der Mel-
dung im Endanflug ist es außerdem üblich, 
noch hinzuzufügen, ob es eine Full-Stop 
Landung (frz.: „pour un complet“) oder ein 
Touch ‘n Go (frz.: „pour un touché“) werden 
soll. Noch mal zur Erinnerung: Diese Mel-

dungen dürfen in Haguenau (und vielen 
anderen Plätzen) rein rechtlich gesehen alle 
auf Englisch erfolgen.

Nach der Landung meldet man in Frankreich 
noch das Verlassen der Piste (frz.: „piste 
dégagée“), was in Deutschland eher unüb-
lich ist. Dies bitte aber natürlich erst dann, 
wenn man hinter der Rollhaltlinie ist; in 
Haguenau ist dies (wegen der parallelen 
Graspiste) erst sehr weit westlich der 
Asphaltpiste der Fall. 

Vor Ort angekommen 

Die Parkfläche für Gastflugzeuge befindet 
sich gegenüber der Hangars des Aeroclubs 
auf Gras. Diese Fläche ist in Haguenau wirk-
lich top, auch im Winter und auch nach 
Regen. Generell mal zum Thema Parken an 
kleinen französischen Plätzen: Meist sind die 
Asphaltflächen recht knapp bemessen; in 
relativ vielen Fällen gibt es nun mal leider 
keine ausgewiesenen Gästeparkplätze auf 
Hartbelag. Man sollte sich daher nicht ein-
fach raumgreifend auf den Asphalt stellen, 
denn dann steht man meist entweder auf 
einem fest vergebenen Platz, einer Durch-
fahrt, einem Rollweg oder vor einem Han-
gartor. Wenn man unbedingt auf Asphalt par-
ken möchte, dann erfordert dies etwas 
Fingerspitzengefühl. Mancherorts kann man 
sich ganz dezent genau an die Kante des 
Asphalts stellen. Ganz genau genommen ist 
nach Erreichen der Parkposition noch ein-
mal eine Positionsmeldung am Funk Vor-
schrift; da diese aber so wie gar keinen 
erkennbaren Zweck erfüllt, mache ich diese 
Meldung nie. 

rouding Unkontrolliert in Frankreich
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Dann gilt es, sofort erst mal telefonisch den 
Flugplan zu schließen, egal wie dringend 
man auf die Toilette muss, wie euphorisch 
oder erschöpft man ist. Die Telefonnummer 
ist die 0033 1 56 301 301. Dies ist ebenfalls 
auf Englisch möglich. Die Flugplanschlie-
ßung sollte man wirklich ernst nehmen, denn 
Frankreich gibt es eben nicht das Sicher-
heitsnetz in Form des Flugleiters, den der 
AIS im Zweifel anrufen kann. Und bitte tra-
gen Sie Ihre Handynummer stets im Flug-
plan ein; dies für den Fall, dass Sie es doch 
mal vergessen sollten, den Flugplan zu 
schließen. Handy nie ausschalten! 

Der Platz Haguenau hat (sehr geringe) Lan-
degebühren. Diese sind auf kleinen franzö-
sischen Plätzen ohne ATS eigentlich eher 
unüblich. Im Fall Haguenau ist dieser 
Umstand wohl seiner unmittelbaren Nähe zu 
Deutschland geschuldet. Allerdings ist das 

Büro des Flugplatzmanagers häufig nicht 
besetzt und verschlossen – dann kann man 
auch nichts bezahlen, denn aerops wird (bis-
her) nicht unterstützt und es gibt auch keine 
lokale „honesty-box“.

Zum Thema Tanken: Es gibt 100LL und UL91 
am Platz. Die Tankstelle wird vom örtlichen 
Aeroclub betrieben. Da auch dieser keine 
feste Personalpräsenz am Platz hat, sollte 
man sich vorher beim Club melden, wenn 
man vor Ort tanken möchte. TOTAL-Carnet 
oder BP-Card helfen hier nicht weiter. Grund-

Zeit für Genuss: das „Le Saint Ex“

Unkontrolliert in Frankreich rouding
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sätzlich lohnt sich das Bunkern von Avgas 
in Frankreich preislich heutzutage nicht mehr 
generell; je nachdem wie teuer man sonst 
am Heimatplatz tankt, kann man aber hier 
und da immer noch ein paar Cent sparen. 

Wer es bis hierher geschafft hat, kann sich 
dann auf das am Platz beheimatete Restau-
rant „Le Saint Ex“ (https://lesaintex.restaus-
rant/) freuen. Es befindet sich einem der 
insge samt vier charakteristischen Drei  ecks-
häuser, die den Rand des Rollwegs säumen. 
Dies ist kein typisches Flug platz restau rant, 
sondern das ist echte Gastronomie und es 
wird noch „richtig“ gekocht. Diese Preise 
haben leicht gehobenes Niveau, aber das 
Erlebnis ist es wert. Der Innenraum ist 
ansprechend-modern, aber nicht riesig, 
daher gilt hier umso mehr, dass man vor-
sichtshalber einen Tag zuvor reservieren 
sollte. Man sollte so planen, dass man für 
ein Mittagessen zwischen ca. 12:00 h und 
13:30 h dort aufschlägt; später ist in Frank-
reich immer schlecht. Das Restaurant ist 
mittwochs geschlossen. Freitags und sams-
tags ist es auch am Abend geöffnet; es trifft 
sich daher gut, dass es direkt am Platz auch 
ein Hotel gibt (https://www.champ-alsace.
com/en/aerodrome/). 

Rückflug 

Was den Flugplan angeht, so besteht der 
französische AIS (welchen VFR-Flugpläne 
mit Start in Frankreich immer durchlaufen, 
egal, wie man ihn aufgibt) prinzipiell auf eine 
Stunde Vorlauf bei der Aufgabe. Daher sollte 
man an diesen nicht erst im letzten Moment 
denken. Skydemon z. B. ist sogar so pro-
grammiert, dass VFR-Pläne mit Start in 

Frankreich gar nicht später als 60 Minuten 
vor dem Abflug aufgegeben werden können! 
Durch die Tür zur Airside kommt man mit 
dem Code 1260, was den ersten vier Ziffern 
der Platzfrequenz entspricht. Nach dem 
Anlassen stellt man wiederum die Betriebs-
piste fest, also durch das Zuhören im Funk, 
den Wind und, im Fall Haguenau, gemäß der 
Regelung zur preferred runway. Dann mel-
det man das Rollen zum Rollhaltepunkt und 
später das Aufrollen und Starten in Verbin-
dung mit der Richtung des Abflugs. Der 
Flugplan wird nach dem Start beim Straß-
burger FIS aktiviert. 

Dankenswerterweise hat der LSV Worms 
letztes Jahr ein kleines Video von einem 
Anflug auf Haguenau produziert, welches 
genau das Ziel hat, Piloten die Angst vor den 
Verfahren an diesen französischen Plätzen 
ohne Bodenfunkstelle zu nehmen. Es ist 
unter folgendem Link zu finden:

www.youtube.com/watch?v=HqVJD1AOhzs 

Glauben Sie mir, es ist ein gutes Gefühl, an 
solchen Plätzen zu landen und dabei alles 
richtig und safe zu machen, ohne den ander-
weitigen Betrieb durcheinander zu bringen. 
Es macht Spaß, sämtliche Entscheidungen 
im Anflug und bei der Landung alleine und 
eigenverantwortlich zu treffen, ohne an der 
Hand gehalten zu werden. Wer in Haguenau 
war, kommt auch mit den meisten anderen 
kleinen Plätzen in Frankreich klar. Achten 
Sie, um es sich einfacher zu machen, ledig-
lich darauf, dass der ausgewählte Platz 
„Ouvert à la CAP“ ist und – falls Sie keinen 
Funk auf Französisch machen können/wol-
len – darauf, dass für diesen kein „FR only“ 
verordnet ist.

 philipp.tiemann@pilotundflugzeug.de
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